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DER FAMILIENFORSCHER
Le généalogiste

MITTEILUNGEN
der schweizerischen Gesellschaft

für Familienforschung

BULLETIN
de la Société suisse

d'études généalogiques

No. 6 9. Juni 1934

REDAKTION: Dr. A. J. OLOGGNER, Thunstrasse 15, BERN

Bericht der Zentralstelle
vorgelegt an der Hauptversammlung der SGFF am 18. März 1934

(Schluss)

Die Zentralstelle wird indes oft in den Fall kommen, über
einzelne Glieder einer Familie oder über bestimmte Successionen
Auskunft zu geben. Wir können also die Personengeschichte nicht
ganz ausser acht lassen und müssen die biographische Literatur
auch berücksichtigen. Glücklicherweise bietet uns der Personenkatalog

der Landesbibliothek reiche Nachweise. Wir können uns
daher auf speziellere Sammlungen verlegen und z. B. ein Verzeichnis

über Portraits oder ein Register über wertvolle Nekrologe
anlegen oder die biographischen Angaben der Universitäts- und
Akademieschriften der Schweiz verarbeiten.

Wir müssen aber noch einen Schritt weiter gehen: Der Reichtum

einer grösseren Genealogie wird durch den einen Namen der
Hauptfamilie nicht ganz, die Mannigfaltigkeit einer Ahnentafel
durch den Namen des Probanden nur im kleinsten Teile
aufgewiesen. Erst durch ein Register, welches auch die Familiennamen
der Nebenlinien und Allianzen verzeichnet, wird eine Genealogie
voll erschlossen. Damit ein solches Register nicht nur in einer
Unmenge von zusammenhanglosen Verweisen besteht, muss es

auch die wichtigsten Daten enthalten: Dies führt uns auf die Idee,
die in den ersten Katalogen titelmässig aufgezeigte Literatur, zum
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